
Platjbildung verfügt, die uns fpätere deutfcbe Anlagen wieder fo 
überaus anziehend gemacht haben und die heute der Gegen» 
ftand eingehendften Studiums für uns find. Befonders deutlich 
macht fleh die Durchdringung alter Anfiedlungen und neueren 
Anbaues bemerkbar, aber in überaus glücklicher Zufammen» 
führung. n 

Wir haben dem Untergang diefer Stadt zu verdanken, daß 
unferen heutigen Beftrebungen, den Geift der Städtebaukunft 
wieder zu beleben, ein derartiges Lehrbeifpiel einer Privatbau» 
kunft gegenüberfteht, die nur durch die kubifchen Gebäude» 
maffen und ihre Aufhellung an den Verkehrsräumen wirken 
konnte. Ein Schlüffel zu den Geheimniffen der Städtebaukunft 
überhaupt, wie wir ihn aus dem Formenreichtum unterer foge» 
nannten alten malerifchen Städte nur auf dem Wege der Re» 
flexion erhalten könnten. □ 

Aus den Bauverhältniffen fpätrömifcher Zeit find uns genauere 
Angaben über die zeitgenöffifche Baugefetjgebung erhalten*. Die 
Beftimmungen gegen die Feuersgefahr richtet fich zunächft 
gegen die Verwendung allzu reichlich angewendeten Holzwerks, 
namentlich gegen die Anwendung von Holzpfoften bei Scheide» 
wänden und gegen die Anlage von hölzernen Straßenbalkons, 
fchließlicb auch gegen leicht brennbares Dachdeckungsmaterial 
und gegen das mangelhafte Löfchwefen. Das Löfchwefen im 
alten Rom wurde durch Kaifer Auguftus und durch Einfetjung 
einer befonderen Feuerwehr wefentlich verbeffert. N ach dem zehn» 
tägigen Brande von Rom erweiterte der Kaifer die Feuerfchutj» 
gefetje durch die fogenannte lex neronis de modo edificorum 
urbis vom 19. Juli 64 n. Chr. und febärfte den Bauenden die 
alte Lex Julia aufs neue ein, nach welcher die Maximalhöhe der 
Käufer 70 Fuß nicht überfteigen durfte. Er verordnete ferner 
die Ifolierung neu zu erbauender Käufer und die Abfchaffung 
gemeinfamer Brandmauern. Der feitliche Grenzabftand frei» 
ft ehender Käufer wurde von 5 Fuß auf 10 Fuß erhöht und die 
Freilaffung eines unbebauten Hofraums auf jedem Grundftüdc 
verlangt. An der Front eines Kaufes mußte eine Veranda an» 
gelegt werden, von deren flachem Dache aus man die Bewäl¬ 
tigung des Feuers in den Obergefchoffen bewirken konnte. 
Überdies wurden den Hausbewohnern, die fich mit eigenen 
Löfchapparaten verfahen, befondere Prämien zugefichert. □ 

Von Konftantin dem Großen wiffen wir, daß er alle an fiska» 
lifche Gebäude anftoßende Privathäufer niederreißen ließ und 
für folcbe Privathäufer in der Nähe fiskalifcher Speicher einen 
Abftand von 100 Fuß verlangte. Eine Verordnung Zenos in 
Konftantinopel beftimmte den Abftand der Neubauten von der 
Nachbargrenze auf 12 Fuß und verlangte die Ausführung 
maffiver Grundmauern. In der älteften Zeit waren die römifchen 
Käufer mit Dachfchindeln gedeckt, welche nach dem gallifchen 
Brande vom Jahre 365 ab urbe condita der Eindeckung durch 
Ziegeln weichen mußten. □ 

Befondere Beftimmungen gegen das übermäßige Hochbauen 
von Wohnhäufern wurden unter Auguftus erlaffen, der das 
Höchftmaß für die Stadt Rom auf 70 Fuß, gleich 20,85 m feft» 
fetjte. Wir können hier etwa 6 Stockwerke und ein Erdgefchoß 
annehmen, da das Stockwerk durcbfcbnittlich 2,50 m hoch war. 
Käufer, die über das gefetjliche Höhenmaß hinausgingen, mußten 
einfach abgetragen werden. Trajan befchränkte die Höhe der 
Wohnhäufer alsdann noch weiter auf 60 Fuß = 17,76 m. □ 

Das römifche Wohnhaus der alten Zeit mußte einen feitlichen 
Grenzabftand von 21k Fuß einbalten, fo daß ein Bauwich von 
5 Fuß die Regel war. Von der zweiten Hälfte des dritten Jahr« 
hunderts v. Chr. ab wurde beim ftarken Anwachfen der Be» 
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völkerung innerhalb der Stadt diefer Bauwich befeitigt und 
dafür eine gemeinfchaftliche Brandmauer eingeführt. Die alt¬ 
überlieferte Bauweife zeigte Faffadenmauern, die in den Fun¬ 
damenten aus Hauftein bergeftellt wurden, denen Stockwerks¬ 
mauern aus Luftziegeln aufgelegt wurden. Eingefchoffige Käufer 
zeigten im Erdgefchoß und in den Dachräumen eine Mauer- 
ftärke von einem Stein, und zwar betrug diefer iVa Fuß = 444 mm. 
Mehrgefchoffige Käufer wurden jedoch mit Mauern von zwei 
bis drei, ja bis viereinhalb Steinftärke ausgeführt. □ 

Unter Valentinian 368 n. Chr. wurden bei Neubauten die Holz» 
balkone vom neuen verboten und der Abbruch der alten höl¬ 
zernen verfügt. Intereffant ift, daß fchon Hadrian ein Gefetj 
gegen das Verfchleppen von zierenden Bauteilen erließ und 
Konftantin der Große wendete fich mit Nachdruck gegen das 
Verbringen monumentaler Architekturteile nach einer anderen 
Stadt, oder auch nur auf ein Landgut des Hausbefi^ers. Der 
Denkmalfcbut) ift alfo, wie wir fehen, keine ausgefprochen mo¬ 
derne Einrichtung. 1=1 

Im Mittelalter entwickelt fich die Baukunft ohne weiter» 
gehendes Eingreifen der Obrigkeit, als es vielleicht durch einen 
in den Hauptzügen feftgelegten Baufluchtenplan dargeftellt ge« 
wefen fein mag. Hierzu gefeilten fich wohl noch einzelne, den 
alten römifchen etwa entfprechende Vorfchriften über gewiffe 
Baukonftruktionen, über Haushohen, Art und Höhe der Ein¬ 
friedigung, Genehmigung zu Abbruch und Neubau ufw. Im 
Sachfenfpiegel, im Schwabenfpiegel und aus verfchiedenen Weis- 
tümers aus Bayern und Heften find uns zahlreiche baugefe^liche 
Angaben überliefert. Das ganze fpätere Mittelalter hindurch 
fehen wir aber eigentliche Bauordnungen fich vorwiegend auf 
dem Gebiete der Feuerficherheit ergeben und diefen Begriff als 
oberftes baugefe^liches Dogma fo nachhaltig der Nation ein¬ 
prägen, daß ein großer Teil unterer heutigen Baugefe^gebung, 
trotj der wefentlich fortgefchrittenen Konftruktionsmethoden, 
des raffiniert ausgeftalteten Feuerlöfchwefens und der faft jede 
Gefahr ausfcbließenden Herftellung unterer Feuerungsanlagen 
noch unter dem Eindruck mittelalterlicher Stadtbrände zu flehen 
fcheint. Was jener mittelalterlichen Baukunft den Stempel auf¬ 
drückte, der uns heute als unmittelbarer Ausdruck des inneren 
Lebens der Städte erfcheint, kam aus den Händen der Zünfte. 
Der Rat legte großes Gewicht darauf, daß alle Verkäufer ein 
und desfelben Artikels beieinander waren, vielleicht auch wollten 
die Käufer felbft die Waren vergleichen können und Auslage 
haben, oder die Verkäufer beanfpruchten ihrerfeits wieder die 
Güte ihrer Waren gegenüber denen des Nachbars auffällig 
machen zu können. Sicher aber wollten fie gemeinfcbaftlicb auf 
Preis halten. Hierin fowohl, wie namentlich in der militärifchen 
Aufgabe der Zünfte, im Kriegsfälle einen beftimmten Teil der 
Stadtmauer verteidigen zu müffen, mochte es liegen, daß die 
Angehörigen ein und desfelben Handwerks in ein und der» 
felben Gaffe beifammen wohnten. Diefer Gepflogenheit entflammen 
die beute noch erhaltenen Bezeichnungen, wie Schmiedegaffe, 
die Bogner-, die Badergaffe, die Schütter-, die Goldfcbmiede«, 
die Webergaffe, die Seilergaffe und andere. Einzelne Gewerbe 
bedurften des Waffers zu ihrem Betrieb und wir finden dann 
die Gerber» und Färbergaffen in unmittelbarer Nähe von Fluß¬ 
läufen oder Kanälen; ihnen verdanken wir die außerordentlich 
malerifch mit Galerien angelegten Käufer der Kätjel Ohle in 
Breslau und der »kleinen Venedig« in Hildesbeim. Vor allem 
aber drückte die Gemeinfamkeit der Lebensintereffen und Hand¬ 
werksgepflogenheiten den Käufern folcber Handwerksftraßen 
auch in baukünftlerifcher Hinficht einen ganz beftimmten Stempel 
auf, der um fo nachhaltiger wirken mußte, als die Arbeit der 
Bewohner fich meift auf offener Straße oder doch wenigftens 
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